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4. Nachtragshar'rshaltssatzung
der Stadl Delmenhorst
für das Haushaltsiahr 1978

I .

Aufgrund der €9 40 und 87 der Niedersächsischen

Gemeinaeotanung {NGO) in der Fassung vom 18' Ok-

ioüer rszz (Nds. 
-GVBI' 

S' 49?) hat der Rat der Stadt

Delmenhorst in der Sitzung atn 24' Juli 1978 folgen-

de Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

g 1

Mit dem I'trachtragshaushaltsplan werden die Ein-

,rJ*"r, und Ausgaben im Verwaltungshaushalt er-

höht

von bisher 111.091'?00,- DM
mm 4.048.300,- DM
auf 115.140.000,- DM

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die Ein-

nahmen und Ausgaben im Vermögenshaushall er-

höht
von bisher 68.729.100,- DM
um 2.539.500,- DM
auf ?1.268.600,- DM

A 9

nie HOne der bisher vorgesehenen Kredite wird

nicht verändert.

5 3  :

Der Gesamtbetrag der VerpflidrtüngsermäcJetigun-
gen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung

in Höhe von 14.1?1.000,- DM

um 245.000,- DM
erhöh1 und damit auf
festgesetzt.

14.416.000,- DM

s 4
Der Höctrstbetrag der Kassenkredite wird gegen-

über dem bisherigen Gesamtbetrag nidrt verändert'

A t r

Die Steuersätze werden nicht geändert.

E 6

Mit dern Nachtragshaushaltsplan wird der Wirt-

scha,ftspla.n der Städt. Krankenanstalten

im Erfolgsplan

in Einnahmen und Ausgaben erhöht
von 2?.374.800.- DM
um 273.300,- DM
auf 2?.648.100,- DM

im Finanzplan

in Einnahmen mnd Ausgaben erhöh1
von 2.006.800,- DM
um 303.40O,- DM
auf 2.310.200'- DM

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur recht-

zeitigen Leistung in Anspruch genommen werden

dürfen. wird von 2.000.000,- DM um 1.500.000,- DM

erhöht und auJ 3.500.000,- DM festgesetzt.

Delmenhorst. den 24. Juli 1978

Stadt Delmenhorst

Jenzok
Oberbürgermeister

6t-2

Dr. Cromme
Oberstadtdirektor

#r

i L

Genehm i grtrn g sve r{ü gun g

Au{grund der 99 87 Abs. 1 und 91 Abs. 4 NGO in
der Fassung vom 18. 10. 19?7 genehmige ich den auf
14.416.000,- DM festgesetzten Gesamtbetrag der Ver-
pf iichtungsermächtigungen.

Oldenburg, den 9. August 1978

Bezirksregierung Weser-Ems

Im Auftrage t,:,.
Albers . .;.,,' t ta

,::i:r
uI. ...j

Die vorstehende 4. Nachtragshaushaltssatzung für

das Haushaltsjahr 1978 vrird hiermit öffentlich be-

kanntgemacht.

Der Nactrtragsplan liegt nach S 86 Abs' 2 Satz 3

NGO vom 28. 8. 19?8 bis 6. 9. 1978 zw Einsichtnahme 
' 

:

im Rathaus, Zimmer 29, während der Dienststunden

öffentlich aus.

Delmenhorst, den 15. August 1978

Stadt Delrnenhorst

Der Obersta.dtdirektor
In Vertretung :
Schramm
Stadtdirekior 
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Geneh.rnigung des Bebauungsplanes Nr' 510 '...
der Stadt Oldenburg (Oldbl 

-,
für Flädren im Bereich :..
Kreyenbrücker \Masserzug' ,t-.,
Dwaschweg und Klingenbergstraße 

.:
. . - . '
;,

Die Bez.-Reg. Weser-Ems hat mit Verfügung "9* ."
3. B. 19?8, Az.t 214-21L02-03,/510, den Bebalrungsplarl .;;.
Nr. 510 der Stadt Oldenburg (Oldb) für den o' a' Be- -'

reictr genehmigt. Auf die Vorsctrriften des I 44 c Ab- :'-

satz l salz l und 2 und Abs. 2 des Bundesbaugesetze$ r
(BBauG) über die fristgemäße Geltendmachung et- .
waiger Entschädigungsansprüctre für Eingriffe in "i- ,,,-.:,
tru üith"t zulässige Nutzung durch diesen Bebauungs-
plan und über das Erlöschen von Entschädigungs- -
änsprüchen wlrd hingewiesen. Danach kann der Ent- 

."
schädigungsberechtigte Entschädigunc ljrlalclen'.,:_
*etrn äie in deä ES 39 j, 40 und 42 bis 44 BBa-u! bj ...,
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten ttnd' Er .-.-..
kann die Fäliigkeit des Anspnrches dadurch herbei-

führen, da.ß er die Leistung der Entsdlädigulg schnlt- - --

tich bei dem Entsdrädigungspflichtigen beantragt' . '-

Ein Entschädigungsanspnuch orlisctrt, wenn nidrt in- ;-

nerhalb von 3 Jahren nach AblauJ des Kalenderiah- :..
res, in welchem die Vermögensnachteile eingetreten '

sind, die Fälligkeit des Anspnrches herbeigeführt - "'

wird.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor- i,

schriften des BBauG beim Zustandekommen dieses :',.'
Bebauungsplanes, mit Amsnahme der Vorschriften ,.i
über die Genehmigung und die Bekanltmachulc' ist i-i
unbedenklich, wenn die Verletzung der Verfahrens- ,,
oder Formvorschrift nicht innerhalb eines Jahres seit ,
dem Inkra.fttreten des Bebauungsplanes schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemarhl worden ist 

-
(S  155 a  BBaUG).

.,::
i:$

E
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Der Bebauungsplan Nr. 510 liegt im Stadtpianungs-
,amt, Oldenburg, Kanalstraße 15, Zimmer 47, wä11-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öf,
fenUich aus.

,Oldenburg, den 25. August 19?B

Stadt Oldenburg (Oldb)

Der Oberstadtdirektor
Wandscher

6

Verordnung der Stadt Oldenburg (Oldb)
zur Änderung der Verordnung
über Beförderungsentgelte
und Bef örderungsbedingungen
für den Gelegenheitsverkehr
mit Kraftdroschken vom 11. Juli 19ZS

;. Aufgrund des 5 51 Abs. 1 des Personenbeförde-
it rungsgesetzes vom 21. März 1961 (BGBI. I, S. 241), zu-
i. letzt geändert durch Gesetz vom ?. Juni 1928 (BGBi. I,
r:r Seiie 665), in Verbindung mit der Verordnung zur
ir,', Ubertragung von Ermächtigungen zum Erlaß von
,:r Verordnungen auf dem Gebiet des Kraftdroschken-
:,:. verkehrs vom 2. November 1962 (Nds. GVBI. S. 222)
i"L hat der Verwaltungsausschuß der Stadt Oldenburg

i:;, 
(Oldbi folgende Verordnung erlassen:

",i,1,'

ii, Ärtilrel 1

Die Verordnung der Stadt Oldenburg (OIdb) über

-' Beförderungsentgelte und Beförd.erungsbedingüngen
. für den Gelegenheitsverkehr mit Kraftdroschken vom
$:1 zo. Juni 1976 (Amtsblatt Oldb. S. 464) wird wie folgt
:ii: 

'geändert:

In S 4 Abs. L Satz I werden die Worte ,180 m" durch
. die Worl,e "l-60 m" ersetzt.

- Mit dieser Bekanntmachung ist die vereinfachte An-
derung des Bebauungsplanes Nr. 74 gem. g 12 Satz

:: 3 BBauG rechtsverbindlich geworden.

Artikel 2

IJrese v erordnung
machung in Kraft.

tritt am Tage nach der Bekannt-

Fleischer
Oberbürgermeister

o

Vereinfachte Anderung
des Bebauungsplanes Nr, 74
- Niedersachsenstraße -
der Stadt Osnabrück

Der Rat der Stadt Osnabrück hat arn 25. 7. L978
gem. S 13 in Verbind,ung mit $ 10 des Bundesbauge-
setzes (BBauG) die vereinfachte Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 74 für das Grundstück der Han-
delslehranstalt als Satzung beschlossen.

Der geänderte Bebauungsplan mit Begründung kann
gem. E L2 Satz 1 BBauG im Stadtvermessn-rngsamt Os-
nabrück, Dominikanerkloster, Zimmer 226, während
der Dienststunden eingesehen werden.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
Schrlften cles BBauG beim Zustandekommen dieser
Anderung ist mit Ausnahme der Vorschriften trber
die Veröffentlichung der Anderung gem. 5 155 a

BBaUG unbeachtlich, wenn d.ie Verletzung der Ver_
fahrens- oder Formvorschriften nicht innerha^lb eines
Jahres seit Inkrafttreten der Anderung schrifilich ge-
genüber der Stadt Osnabrück geltend gemachl wor_
den ist.

Osnabrück, den zs. August tgz8

Stadt Osnabrück
Der Oberstadtdirektor
In Vertretung
Klöcker
Stadtbaurat

o

Genehmigung der Änderung
des Bebauungsplanes Nr. 839
- Ortskern Pye -
der Stadt Osnabrück

Die Bez.-Reg. Weser-Ems hat die am 20.6. 19Zg aJs
Satzung beschlossene Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 339 - Ortskern Pye - e"rn 2!. 7. LgzB (AzJ 214.8
-OS-21102-650) gemäß g 11 des Bundesbaugesetzes
(BBauG) genehmigt.

Die Ander"ung umfaßt den Bereich nördlich Liek-
breen.

Der geänderte Bebauiungsplan kann mit Begrün-
dung gem. g 12 Satz 1 BBauG im Stadtvermessungs-
amt Osnabrück, Dominikanerkloster, Zimmer 226,
während der Dienststunden eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung ist die llnderung gem.
$ 12 Satz 3 BBaUG in Kra"ftl getreten.

Auf die Vorschriften des € 44 c Abs. L Satz 1 mnd 2
und Abs. 2 BBaUG über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingrif-
fe in eine bisher zulässige Nutzung durch diese An-
demrng und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.

Eine Verletzlrngi von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des BBauG beim Zustandekommen dieser
Anderung mit Ausnahme der Vorschriften über die
Genehmigung und die Bekanntmadrung ist unbeacht-
lich, wenn die Verletzrung der Verfahrens- oder Form-
vorschrift nicht innerhalb eines Ja,hres seit Inkraft-
treten der Anderung schriftlich unter Bezeichnung
der Verletzung gegenüber der Stadt Osnabrück gel-
tend gemacht worden ist.

Osnabrück, den 25. August 1978

Der ObersLadtdirektor
In Vertretung
Klöcker
Stadtbaurat ..

o

Satzung
der Stadt Wilhelmshaven
über die Festsetzung des Anteils
der Beitragspflichtigen
an dem beitragspflichtigen Aufwand
für die Neugestaltung
der Marktstraße von der Virchowstraße
bis zur Mitscherlichstraße
als Fußgängerzone
vom 19. Juli 197B.

Aufgrund der $$ 6 und 83 der Niedersächsischen
Gemeindeordnrung und des $ 6 des Niedersächsischen
Kommunala.bgabengesetzes in den leweils geltenden
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